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Achtung
Die Bestimmungen dieses Leitfadens haben die Anpassungen der Maßnahmen infolge der 
Beschlüsse des Konzertierungsausschusses vom 11. Februar 2022 berücksichtigt.
Die Maßnahmen können je nach der Gesundheitslage pro Region, Provinz oder Gemeinde 
verschieden sein.  Konsultieren Sie daher auch die Websites der regionalen und lokalen 
Behörden, um sich über die dort geltenden Vorschriften, vor allem über das Covid Safe Ticket, 
zu informieren: 
• für Flandern: www.vlaanderen.be
• für Brüssel: coronavirus.brussels
• für Wallonien: www.respirer.be

https://facebook.com/SPFEco
https://twitter.com/spfeconomie
https://linkedin.com/company/fod-economie
https://www.instagram.com/spfeco
https://www.youtube.com/user/SPFEconomie
https://economie.fgov.be/de
https://www.vlaanderen.be
https://coronavirus.brussels/
https://www.respirer.be/
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Dieser ‚Allgemeine Leitfaden zur Öffnung der Geschäfte, um die Verbreitung des COVID-19-Virus zu 
verhindern ‘ beschreibt die erforderlichen minimalen Präventivmaßnahmen für einen sicheren 
Kontakt zwischen Einzelhändlern und Selbstständigen mit ihren Kunden, damit die Ansteckungs-
gefahr so niedrig wie möglich gehalten wird und Ansteckungen soweit wie möglich vermieden 
werden. Je nach regionalen oder lokalen Entscheidungen ist dieser Leitfaden möglicherweise 
nicht anwendbar. Konsultieren Sie daher auch die Websites der regionalen und lokalen Behörden, 
um sich über die dort geltenden Vorschriften zu informieren. 

Diese Präventivmaßnahmen können auf sektoraler und/oder unternehmerischer Ebene ergänzt 
werden, um den spezifischen Kontext so weit wie möglich zu berücksichtigen und die Tätigkeiten 
in einer sicheren Umgebung wieder aufzunehmen. Natürlich können auch andere angemessene 
Maßnahmen, die einen ähnlichen Schutz bieten, ergriffen werden. Die sektoriellen Protokolle 
werden von den zuständigen Ministern genehmigt und gelten für den gesamten Berufsstand. Sie 
werden auf der Website der Verbände der betroffenen Sektoren sowie auf der Website des FÖD 
Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung veröffentlicht.

Zusätzlich zu den in diesem Leitfaden erwähnten Präventivmaßnahmen wird Ihnen auch empfoh-
len, den „Allgemeinen Leitfaden zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 am Arbeits-
platz“ des FÖD Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung zu konsultieren und auf https://
www.info-coronavirus.be/de/protokoll/.

Der Inhalt dieses Leitfadens wurde ursprünglich mit den Beiträgen von Comeos und vom „Hoge 
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO“ zusammengestellt. Die wesentlichen Bestimmungen aus 
den anwendbaren sektoriellen Protokollen wurden ebenfalls in diesen Leitfaden aufgenommen. 
Der Inhalt des Leitfadens ändert sich gemäß den Entscheidungen des Nationalen Sicherheitsrats 
wie dem Königlichen Erlass vom 28. Oktober 2021 über die notwendigen verwaltungspolizeili-
chen Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Folgen des ausgerufenen epidemischen 
Notstands bezüglich der Pandemie des Coronavirus COVID-19 für die öffentliche Gesundheit 
und auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und bewährter Praktiken.

Ziel dieses Leitfadens

https://beschaeftigung.belgien.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/AllgemeinerLeitfaden.pdf
https://beschaeftigung.belgien.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/AllgemeinerLeitfaden.pdf
https://www.info-coronavirus.be/de/protokoll/
https://www.info-coronavirus.be/de/protokoll/
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Anwendungsbereich
• Einzelhandelsgeschäfte (mit Ausnahme der Gastronomiebetriebe)
• Andere freie professionelle Aktivitäten ohne Körperkontakt
• Einkaufszentren
• Ambulante Gewerbe 
• Freizeitaktivitäten im Innenbereich
• Berufe mit Körperkontakt
• Vergnügungsparke
• Handelsmessen und Ausstellungen
• Jahrmärkte
• Wellnesszentren
• Indoor-Spielplätze

WICHTIG
In diesem Leitfaden bedeutet „eine Maske oder eine Stoffalternative“ das Folgende: eine 
Maske ohne Ausatemventil aus Stoff oder Einwegmaterial, die eng am Gesicht anliegt, Nase, 
Mund und Kinn bedeckt und eine Kontamination im Falle eines Kontakts zwischen Personen 
verhindern soll. Schals, Bandanas und Masken mit einem Ausatemventil entsprechen dieser 
Definition nicht.
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Richtlinien für die Kunden

• Kommen Sie nicht ins Geschäft, wenn Sie Krankheitssymptome aufweisen 
Halten Sie bitte diese goldenen Regeln unter allen Umständen ein:
▪ Waschen Sie sich die Hände ▪ Halten Sie Abstand
▪ Schränken Sie enge Kontakte ein ▪ Üben Sie Ihre Aktivitäten vorzugsweise im Freien aus
▪ Denken Sie an schwächere Personen

• Folgen Sie den Anweisungen des Personals und den angeschlagenen Richtlinien im Geschäft.

• Halten Sie einen Abstand von 1,5 Meter zu anderen Kunden (die nicht zu Ihrer Familie oder 
Ihrer Gruppe gehören) und dem Verkaufspersonal ein.

• Desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie ein Geschäft betreten und berühren Sie nur die 
Produkte, die Sie brauchen. 

• Die Kunden  mit Ausnahme von Kindern bis einschließlich 12 Jahren, müssen in den Geschäften 
und Einkaufszentren einen Mundschutz oder eine Stoffalternative tragen. Wenn es aus 
medizinischen Gründen nicht möglich ist, einen Mundschutz zu tragen, kann ein Gesichtsschutz 
verwendet werden. Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch ein ärztliches Zeugnis 
belegt ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen Gesichtsschutz tragen können, 
müssen dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 

• An Orten, an denen Kontaktberufe ausgeübt werden, sind die Kunden, mit Ausnahme von 
Kindern bis unter 12 Jahren, verpflichtet, einen Mundschutz oder eine andere Alternative aus 
Stoff zu tragen. 

• Bezahlen Sie so viel wie möglich elektronisch oder kontaktlos.

• Installieren Sie die Coronalert-App auf Ihrem Smartphone, damit Sie im Falle einer 
Ansteckungsgefahr gewarnt werden und bei der Kontaktverfolgung von Coronavirus-
Erkrankungen helfen können.
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Richtlinien für die Einzelhändler
Alle Geschäfte, gleich welcher Art, müssen die folgenden Richtlinien befolgen. Händler, die sie 
nicht respektieren, riskieren, dass ihr Geschäft von den Kontrollbehörden geschlossen wird.

• Zeigen Sie die Anweisungen innerhalb und außerhalb des Ladens deutlich an, u. a. über das Tragen 
eines Mundschutzes, über die Benutzung der Toiletten und das Waschen der Hände. Eine Plakat-
Vorlage ist auf der Website des FÖD Wirtschaft verfügbar (bit.ly/GuideCommerces).

• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten,  sowie externe 
Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher und 
andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem 
Unternehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

• Warteschlangen außerhalb der Geschäfte müssen vermieden werden. Es muss alles getan 
werden, um einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen in der Warteschlange 
zu gewährleisten und Versammlung zu vermeiden. Falls von den örtlichen Behörden andere 
Maßnahmen ergriffen werden, dann sind diese zu respektieren.

• Die Kunden müssen sich innerhalb und außerhalb des Geschäfts in einem Sicherheitsabstand 
von 1,5 m leicht bewegen können. Wenn möglich, verwenden Sie Bodenmarkierungen, Band 
oder physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem die Kunden folgen können.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Geschäft richtig gelüftet und belüftet wird. Lassen Sie deshalb die 
Türen so viel wie möglich offen.

• Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für das Personal und die Kunden durch 
Bereitstellung von geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel, um die Hände zu desinfizieren. 
Stellen Sie diese Mittel zur Verfügung am Ein- und Ausgang des Geschäfts und an den 
notwendigen Stellen im Laden (z.B. bei Umkleideräumen, Ticketgeräten oder Zahlterminals).

• Alle ab dem Alter von 12 Jahren (einschließlich des Personals in den Geschäften), sind 
verpflichtet, Mund und Nase mit einer Maske oder einer anderen Stoffalternative 
zu bedecken. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein 
Gesichtsschutzschild verwendet werden.

• Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie Barzahlungen so 
viel wie möglich.

• Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie den 
Kunden Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls erforderlich, können zusätzlich 
Wattestäbchen bereitgestellt werden.

6
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Richtlinien  
für Einkaufszentren

•	 Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe 
Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher und 
andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem 
Unternehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

• Zeigen Sie die Anweisungen außerhalb und innerhalb des Einkaufszentrums deutlich an, u. a. über 
das Tragen eines Mundschutzes, über die Benutzung der Toiletten und das Waschen der Hände. 
Eine Plakat-Vorlage ist auf der Website des FÖD Wirtschaft verfügbar (bit.ly/GuideCommerces).

• Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für das Personal und die Kunden mit Mitteln, 
wie geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel, um die Hände zu desinfizieren. Stellen Sie diese 
Mittel zur Verfügung am Ein- und Ausgang des Geschäfts und wo nötig ins Geschäft.

• Stellen Sie sicher, dass das Einkaufszentrum und jedes Geschäft richtig gelüftet und belüftet 
wird. Lassen Sie deshalb die Türen so viel wie möglich offen.

• Warteschlangen vor dem Einkaufszentrum und an den Eingängen zu den Geschäften sollten 
vermieden werden.

• Die Kunden müssen sich innerhalb und außerhalb des Geschäfts in einem Sicherheitsabstand 
von 1,5 m leicht bewegen können. Wenn möglich, verwenden Sie Bodenmarkierungen, Band 
oder physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem die Kunden folgen können.

• Das Einkaufszentrum erleichtert die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern durch 
Bodenmarkierungen und/oder Schilder.

• Alle ab dem Alter von 12 Jahren (einschließlich des Personals in den Geschäften), sind 
verpflichtet, Mund und Nase mit einer Maske oder einer anderen Stoffalternative 
zu bedecken. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein 
Gesichtsschutzschild verwendet werden. 

• Wenn möglich geben Sie den Kunden des Einkaufszentrums die erforderlichen Anweisungen 
über Plakate, Bildschirme und/oder Soundsysteme.

• Die Richtlinien des Einzelhändlers gelten auch für einzelne Geschäfte in einem 
Einkaufszentrum.

• Gastronomiebetriebe, die sich in Einkaufszentren befinden, einschließlich ihrer Terrassen, 
müssen das Protokoll, das für die Innenbereiche von Gastronomiebetrieben gilt, anwenden.

7

http://bit.ly/GuideCommerces
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Richtlinien für die Kontaktberufe
Der Begriff „Kontaktberufe“ bezieht sich auf jede Dienstleistung, bei der der Abstand von 1,5 
Metern zwischen dem Dienstleister und dem Kunden nicht gewährleistet werden kann. Diese 
Kategorie umfasst insbesondere Friseure, Barbiere, Massagesalons, Schönheitssalons, Tätowierer 
usw.

• Zeigen Sie die Anweisungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes deutlich an. Eine Plakat-
Vorlage und Kommunikationsmaterial sind auf der Website des FÖD Wirtschaft verfügbar (bit.
ly/GuideCommerces).

• Teilen Sie auch auf einem Plakat in Ihrem Unternehmen und auf Ihrer Website (wenn Sie 
darüber verfügen) die Kontaktdaten eines Ansprechpartners im Unternehmen mit, sodass die 
Kunden und die Mitarbeiter eine mögliche Ansteckung mit COVID-19 melden können, um die 
Kontaktermittlung zu erleichtern.

• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe 
Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher und 
andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem 
Unternehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

• Um Hochbetrieb zu vermeiden, wird empfohlen, nach Vereinbarung zu arbeiten, und zwar 
nicht länger als unbedingt nötig. Organisieren Sie Ihren Warteraum so, dass Sie einen 
ausreichenden Abstand zwischen den Kunden gewährleisten können.

• Nach jedem Kunden wird empfohlen, den Behandlungsbereich und die Werkzeuge, mit denen 
der Kunde in Kontakt gekommen ist, zu desinfizieren.

• Die Regeln der sozialen Distanzierung werden immer eingehalten. Das gilt insbesondere für 
den Abstand von 1,5 Metern zwischen jeder Person, außer zwischen dem Kunden und dem 
Dienstleister oder seinem Mitarbeiter, wenn es nötig ist, um die Behandlung durchzuführen.

• Die Bewegungen der Kunden im Betrieb sind so geregelt, um die Kontakte immer zu 
minimieren.

• Der Raum muss ausreichend belüftet und durchlüftet sein. Türen und Fenster müssen, auch 
bei schlechtem Wetter, mindestens geöffnet bleiben. Türen und Fenster können nach der 
Installation eines CO2-Messgerätes, das die CO2-Konzentration im Raum ständig und in 
Echtzeit prüfen kann, geschlossen werden. Wenn diese Konzentration zu hoch (über 900 ppm) 
liegt, muss der Raum besser gelüftet werden, um die Konzentration unter 900 ppm zu bringen.

• Das Tragen eines Mundschutzes ist für den Dienstleister und den Kunden  unter 12 Jahren 
in den Einrichtungen und an den Orten vorgeschrieben, an denen Kontaktberufe ausgeübt 
werden, bei denen der Dienstleister und der Kunde direkten Körperkontakt haben oder bei 
denen der Abstand von 1,5 Metern zwischen Dienstleister und Kunde für die Dauer von 
mindestens 15 Minuten nicht gewährleistet werden kann. 

• Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet 
werden. Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch ein ärztliches Zeugnis belegt 
ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen Gesichtsschutz tragen können, müssen 
dieser Verpflichtung nicht nachkommen.

http://bit.ly/GuideCommerces
http://bit.ly/GuideCommerces
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Richtlinien für die Kontaktberufe
• Der Dienstleister und seine Mitarbeiter müssen eine chirurgische Maske tragen.

• Der Kunde darf seinen Mundschutz nur für Gesichtspflege und nur während der Behandlung 
wegnehmen.

• Stellen Sie Desinfektionsmittel zur Handhygiene am Eingang und an unterschiedlichen Stellen 
im Betrieb zur Verfügung.

• Die Mitarbeiter müssen sich vor der Behandlung jedes Kunden die Hände waschen.

• Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie Barzahlungen so 
viel wie möglich.

• Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie den Kunden 
Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls erforderlich, können zusätzlich Wattestäbchen 
bereitgestellt werden.

• Verkaufsaktionen im öffentlichen Raum sowie Displays, Fahnen oder andere Attribute 
außerhalb des Betriebes sind gemäß den von den örtlichen Behörden festgelegten Richtlinien 
und unter Einhaltung der Vorschriften über die soziale Distanzierung zwischen Personen oder 
Gruppen zulässig.

• Heimdienste sind erlaubt und werden gemäß dem geltenden sektoriellen Protokoll gemacht. 
Das Tragen eine Schutzmaske ist für den Leistungserbringer und den Kunden obligatorisch. 
Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem die Behandlung stattfindet, gut belüftet ist.

• Duo-Behandlungen sollten unter Beachtung der sozialen Distanzierung zwischen den 
Fachkräften stattfinden, wie im „Allgemeinen Leitfaden zur Eindämmung der Ausbreitung 
von COVID-19 am Arbeitsplatz“ beschrieben. „Duo-Behandlung“ bedeutet hier, dass zwei 
Fachkräfte denselben Kunden gleichzeitig behandeln. Auch darf ein Mitarbeiter mehrere 
Kunden gleichzeitig behandeln, solange alle oben genannten Bedingungen eingehalten 
werden.

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au-travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au-travail
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Richtlinien für andere Bereiche  
ohne physischen Kontakt

•	 Die Kunden müssen in der Lage sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Einrichtung 
problemlos einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wenn möglich, verwenden Sie 
Bodenmarkierungen, Band oder physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem 
die Kunden folgen können.

•	 Stellen Sie sicher, dass Ihr Geschäft richtig gelüftet und belüftet wird. Lassen Sie deshalb die 
Türen so viel wie möglich offen.

•	 Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe 
Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher und 
andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem 
Unternehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

•	 In den der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen des Unternehmens oder der Vereinigung 
müssen alle (einschließlich des Personals des Unternehmens) Mund und Nase mit einem 
Mundschutz bedecken, mit Ausnahme von Kindern unter 12 Jahren. Wenn dies aus 
medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutzschild verwendet werden.

•	 Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für das Personal und die Kunden mit 
Mitteln, wie geeignetes Handgel oder Desinfektionsmittel, um die Hände zu waschen und zu 
desinfizieren. Stellen Sie diese Mittel zur Verfügung am Ein- und Ausgang des Geschäfts und 
an den notwendigen Stellen im Laden, z.B. da, wo Dokumente unterzeichnet werden müssen.
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Richtlinien für die Freizeitaktivitäten  
im Innenbereich

Achtung: In Einrichtungen, die zum Kultur-, Fest-, Sport-, Freizeit- und Veranstaltungsbereich 
gehören, wird das Covid Safe Ticket bei Code Rot oder Code Orange auf dem Corona-Barometer 
als Zugangsvoraussetzung verwendet. 

In den Einrichtungen, die zum Kultur-, Sport- und Veranstaltungsbereich gehören, müssen 
unbeschadet der geltenden Protokolle die folgenden Mindestvorschriften eingehalten werden:

• Der Inhaber oder Veranstalter muss Besucher, Mitarbeiter und Dritte deutlich sichtbar über die 
getroffenen Präventionsmaßnahmen informieren.

• Warteschlangen außerhalb der Geschäfte müssen vermieden werden. Es muss alles getan 
werden, um einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen in der Warteschlange 
zu gewährleisten und Versammlung zu vermeiden. Falls von den örtlichen Behörden andere 
Maßnahmen ergriffen werden, dann sind diese zu respektieren.

• Die Kunden müssen sich innerhalb und außerhalb des Geschäfts in einem Abstand von 1,5 m 
leicht bewegen können. Wenn möglich, verwenden Sie Bodenmarkierungen, Band oder 
physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem die Kunden folgen können.

• In den der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen des Unternehmens oder der Vereinigung 
müssen alle (einschließlich des Personals des Unternehmens) Mund und Nase mit einem 
Mundschutz bedecken, mit Ausnahme von Kindern unter 12 Jahren. Im Allgemeinen kann der 
Mundschutz abgenommen werden, zum Essen oder Trinken, oder wenn die Art der Tätigkeit es 
unmöglich macht, ihn zu tragen. Auch wenn das Covid Safe Ticket verwendet wird, muss der 
Kunde einen Mundschutz tragen.

• Wenn die Regeln der sozialen Distanzierung aufgrund der Art der ausgeübten Tätigkeit nicht 
eingehalten werden können, wird auch andere persönliche Schutzausrüstung dringend empfohlen.

• Öffentliche Bereiche, einschließlich Terrassen in öffentlichen Bereichen, werden gemäß den 
von den örtlichen Behörden festgelegten Vorschriften gestaltet.

• Der Inhaber oder Organisator muss dem Personal und den Besuchern die notwendigen Mittel 
zur Handhygiene zur Verfügung stellen.

• Der Inhaber oder Veranstalter trifft die geeigneten Hygienemaßnahmen, um die Einrichtung 
und das verwendete Material regelmäßig zu desinfizieren.

• Der Inhaber oder Organisator muss sicherstellen, dass die Räumlichkeiten ausreichend 
belüftet werden.

• In den öffentlich zugänglichen Innenräumendes Sportbereichs, einschließlich Fitnesszentren 
ist die Verwendung eines Luftqualitätsmessgeräts (CO2) obligatorisch. Dieses Messgerät muss 
an einer für den Besucher deutlich sichtbaren Stelle angebracht sein, es sei denn, dass ein 
öffentlich zugängliches alternatives Anzeigesystem in Echtzeit bereitgestellt wird. In jedem 
separaten Bereich, in dem Sport getrieben wird, und in den Umkleideräumen muss mindestens 
ein Messgerät vorhanden sein. Dieser Messgerät muss an einem zentralen Ort und nicht neben 
einer Tür, einem Fenster oder einer anderen Öffnung, die regelmäßig oder für längere Zeit 
geöffnet ist, oder in der Nähe der Luftzufuhr einer Lüftungsanlage installiert werden.



12

• Der Richtwert für die Luftqualität im Inneren beträgt 900 ppm CO2 oder einen Volumenstrom 
von mindestens 40 m3 Lüftung pro Person oder mindestens 40 m3 Luftreinigung pro Stunde 
und Person.

• Wenn der Richtwert von 900 ppm überschritten wird, muss der Betreiber auf der Grundlage 
einer Risikoanalyse einen Aktionsplan erstellen, um Ausgleichsmaßnahmen zur Belüftung 
und/oder Luftdesinfektion und/oder Luftfilterung zu gewährleisten, die eine Luftqualität 
garantieren, die der Luftqualitätsnorm von 900 ppm entspricht bereitstellt.

• Wenn der Wert von 1.500 ppm überschritten wird, oder der Volumenstrom niedriger als 18 m3 
pro Stunde pro Person ist, wird empfohlen, dass der Betreiber außerdem eine zugelassene 
Luftreinigung, die eine Luftqualität gewährleistet, die der Luftqualitätsnorm von 900 ppm 
entspricht.

• Falls keine verlässlichen Informationen über den Volumenstrom von Lüftung und Luftreinigung 
zur Verfügung stehen, darf der Grenzwert für die CO2-Konzentration zu keinem Zeitpunkt 
überschritten werden.

• Die Kapazität der Kinos ist auf 80 % begrenzt, wobei eine Mindestzahl von 200 Zuschauern 
garantiert ist. Zwischen Personengruppen muss ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden.
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Diese Richtlinien gelten für den Straßenhandel, Märkte,  
Straßenfeste, Trödelmärkte, Flohmärkte und Jahrmärkte 
inbegriffen.

Eine ambulante Aktivität ist ein Verkauf, ein Angebot 
zum Verkauf oder eine Ausstellung im Hinblick auf den 
Verkauf von Produkten und Nebendienstleistungen an 
den Verbraucher im Zusammenhang mit diesen Produk-
ten, durch einen Händler außerhalb der in seiner Regis-
trierung bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen 
genannten Niederlassungen oder von einer Person, die nicht 
eine solche Niederlassung hat.

Ein Markt wird angesehen als eine von der Gemeinde organisierte oder zuvor  
genehmigte Manifestation, um Personen, die Produkte oder Dienstleistungen an festen Orten 
und zu festgelegten Zeiten verkaufen, zusammenzubringen. 

Ein Jahrmarkt wird angesehen als eine von der Gemeinde im Voraus organisierte oder geneh-
migte Veranstaltung, bei der zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten Schausteller von 
Jahrmarktsattraktionen oder Schausteller, die Jahrmarktgastronomie anbieten und Produkte oder 
Dienstleistungen an Verbraucher verkaufen, zusammenzubringen

Diese Richtlinien lassen die Befugnisse der örtlichen Behörden, die ambulanten Aktivitäten 
gemäß dem Gesetz vom 25. Juni 1993 über die Durchführung und Organisation von ambulanten 
und Kirmesaktivitäten zu reglementieren, unberührt.

Allgemeine Richtlinien für ambulante Gewerbe
•	 Märkte, Straßenfeste, Trödelmärkte, Flohmärkte und Jahrmärkte müssen im Voraus von der 

Gemeindeverwaltung genehmigt werden.

•	 Foodtrucks dürfen Speisen und Getränke in Form von Mitnahmemahlzeiten anbieten, 
die an Ort und Stelle verzehrt werden dürfen, sofern das Protokoll für das Hotel- und 
Gaststättengewerbe beachtet wird.

•	 Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene mit Mitteln, wie geeignetes Gel oder 
Desinfektionsmittel, um die Hände zu desinfizieren. Installieren Sie sie so, dass sie für den 
Verkäufer und den Kunden erreichbar sind.

•	 Geben Sie die vorbeugenden Maßnahmen, die für das Wandergeschäft gelten, deutlich sicht bar an.

•	 Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie Barzahlungen 
so viel wie möglich.

•	 Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie den Kunden 
Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls erforderlich, können zusätzlich Wattestäbchen 
bereitgestellt werden.

Richtlinien für ambulante Gewerbe  
und Jahrmärkte
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Zusätzliche Richtlinien für die Märkte und Jahrmärkte
• An Ständen, an denen Speisen und Getränke konsumiert werden können, gelten die 

Empfehlungen im Leitfaden für das Gaststättengewerbe.

• Die zuständige Gemeindebehörde gibt die für den Markt oder den Jahrmarkt geltenden 
Präventionsmaßnahmen im Umkreis des Marktes oder Jahrmarktes deutlich sichtbar an.

• Auf die geltenden Regeln bezüglich Hygienemaßnahmen (Händedesinfektion vor Betreten 
der Attraktion) und sozialer Distanzierung wird durch Plakate an jedem Stand oder jeder 
Attraktion hingewiesen.

• Es wird dringend empfohlen, dass alle, außer Kinder unter 12 Jahren, den Mund und die Nase 
mit einem Mundschutz oder einer anderen Stoffalternative bedecken, wenn es nicht möglich 
ist, die Regeln der sozialen Distanz einzuhalten. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht 
möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet werden.

• Wenn Märkte, Straßenfeste, Trödelmärkte, Flohmärkte und Jahrmärkte mehr als 5.000 Besucher 
gleichzeitig empfangen, ist es notwendig, ein Zirkulationsplan mit Einbahnverkehr, mit 
getrennten Ein- und Ausgängen zum Markt oder Jahrmarkt zu entwickeln.

•   Mittel für die notwendige Handhygiene sollten an jedem Stand zur Verfügung gestellt werden.

•   Richten Sie Markt- oder Jahrmarktstände in ausreichendem Abstand voneinander ein und 
sorgen Sie für einen ausreichend breiten Durchgang.

•   Reinigen und desinfizieren Sie nach jedem Kontakt die Teile von Jahrmarktsattraktionen, die 
mit Besuchern in Kontakt kommen.

•   In Bezug auf den Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Markt oder 
Jahrmarkt gelten die Empfehlungen im Leitfaden für das Gaststättengewerbe.

•   Die allgemeinen Richtlinien für den Straßenhandel gelten auch für den 
einzelnen Markthändler auf dem Markt.
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Für Speise- und Getränkebetriebe in Vergnügungsparken gelten die Empfehlungen im Leitfaden 
für das Gaststättengewerbe.

Richtlinien für die Besucher
• Regionale Vorschriften schreiben die Verwendung eines Covid Safe Tickets vor.

• Kommen Sie nicht in den Vergnügungspark, wenn Sie Krankheitssymptome zeigen.

• Befolgen Sie die Anweisungen des Personals und die im Vergnügungspark veröffentlichten 
Richtlinien.

• Die Regeln des Social Distancing gelten nicht für spielende Kinder unter 12 Jahren.

• Die Erwachsenen, die die Kinder begleiten, respektieren die Regeln des Social Distancing, 
insbesondere die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern zwischen jeder Person. Halten 
Sie einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen ein, die nicht Teil Ihrer Gruppe sind, und 
befolgen Sie die Anweisungen (z.B. den zu befolgenden Rundweg). 

• Achten Sie auf gute Handhygiene und berühren Sie nur Produkte, die Sie benötigen. 

• Husten oder niesen Sie in Ihren Ellbogen oder in ein Papiertaschentuch, das Sie unmittelbar 
danach in einem Mülleimer mit einem Deckel (z.B. auf den Toiletten) entsorgen.

• Alle, außer Kinder unter 12, sind verpflichtet den Mund und die Nase mit einem Mundschutz 
oder einer anderen Stoffalternative bedecken, wenn es nicht möglich ist, die Regeln der 
sozialen Distanz einzuhalten.

• Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet 
werden. Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch ein ärztliches Zeugnis belegt 
ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen Gesichtsschutz tragen können, müssen 
dieser Verpflichtung nicht nachkommen.

• Zahlen Sie wenn möglich elektronisch oder kontaktlos.

• Installieren Sie die Coronalert-App auf Ihrem 
Smartphone, damit Sie im Falle einer 
Ansteckungsgefahr gewarnt werden und bei 
der Kontaktverfolgung von Coronavirus-
Erkrankungen helfen können.

Richtlinien für die Vergnügungsparke
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Richtlinien für die Vergnügungsparke
• Das Covid Safe Ticket muss als Zugangsvoraussetzung verwendet werden.
• Stellen Sie vor der Eröffnung eine vollständige Reinigung und Desinfektion der von Personal und Besuchern 

benutzten Materialien und Bereiche sicher.
• Machen Sie die Richtlinien außerhalb und innerhalb der Einrichtung sichtbar. Hängen Sie die Regeln am 

Eingang des Freizeitparks aus und wiederholen Sie dies drinnen so oft wie möglich. 
•  Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe Parteien 

wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher, Eltern und andere Personen, 
die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem Unternehmen. Machen Sie dies 
bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden spezielle Fragen haben: Machen Sie mit 
Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an wen sie sich wenden können.

• Sorgen Sie für eine gute Belüftung in allen Räumen. Lassen Sie deshalb die Türen so viel wie möglich offen.
• Alle besucher, außer Kinder bis einschließlich 12 Jahren, müssen einen Mundschutz oder eine 

Stoffalternative tragen. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein 
Gesichtsschutzschild verwendet werden. Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch ein ärztliches 
Zeugnis belegt ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen Gesichtsschutz tragen können, 
müssen dieser Verpflichtung nicht nachkommen.  Auch wenn das Covid Safe Ticket verwendet wird, sind die 
Besucher verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen.

• Wenn möglich, geben Sie den Besuchern des Vergnügungsparks über Bildschirme und/oder 
Toninstallationen die notwendigen Anweisungen.

• Geben Sie interne Richtlinien für die Erste-Hilfe-Stationen vor. Das Tragen eines Mundschutzes oder einer 
anderen Stoffalternative ist für die Mitarbeiter in den Ersten-Hilfe-Stationen obligatorisch.

• Sorgen Sie für die notwendige Handhygiene für Personal und Besucher, indem Sie geeignete Handgele oder 
Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion bereitstellen. Stellen Sie diese Mittel an den Ein- und Ausgängen 
und gegebenenfalls in Innenräumen (z.B. Attraktionen, Toiletten oder Bezahlterminal) zur Verfügung.

• Die Besucher, mit Ausnahme von Kindern unter 6 Jahren, müssen einen Mundschutz oder eine 
Stoffalternative tragen. Wenn es aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, einen Mundschutz zu 
tragen, kann ein Gesichtsschutz verwendet werden. Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch 
ein ärztliches Zeugnis belegt ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen Gesichtsschutz tragen 
können, müssen dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Auch wenn das Covid Safe Ticket verwendet wird, 
muss der Kunde einen Mundschutz tragen.

• Stellen Sie nur Papierhandtücher oder Papier und Abfallbehälter mit Deckel in den Toiletten zur Verfügung. 
Die sanitären Einrichtungen müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden.

• Reinigen und desinfizieren Sie nach jedem Kontakt mit Besuchern die Teile von Attraktionen, die mit 
Besuchern in Kontakt kommen.

• Treffen mit Live-Schauspielern können in einem geeigneten Rahmen und solange der Abstand von 1,5 m zu 
den Besuchern gewahrt werden kann, stattfinden.

• Aufführungen sind sowohl im Inneren als auch im Außeren erlaubt, wobei die maximale Kapazität 80 % der 
Kapazität des Veranstaltungsortes beträgt. Es wird eine Mindestkapazität von 200 Zuschauern garantiert. 
Zwischen Personengruppen muss ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden.

• Die Richtlinien für Einzelhändler gelten auch für die einzelnen Geschäfte in einem Vergnügungspark.
• Fördern Sie elektronische Zahlungen per Bankkarte oder kontaktlos und vermeiden Sie Bargeld so weit wie 

möglich.
• Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie den Kunden 

Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls erforderlich, können zusätzlich Wattestäbchen bereitgestellt 
werden.
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Diese Richtlinien gelten für die professionelle Organisation von Handelsmessen, einschließlich Aus-
stellungen, unabhängig davon, ob sie für Privatpersonen oder Fachleute organisiert werden. Eine 
Handelsmesse gilt als eine Ausstellung von Waren oder Dienstleistungen. 

Diese Richtlinien gelten nur für die Organisation von Handelsmessen in festen Messehallen.

Über diese Richtlinien hinaus gelten zusätzlich die Befugnisse der lokalen Behörden, für den 
Betrieb eines Messegebäudes eine Betriebsgenehmigung zu verlangen und die Genehmigungs-
voraussetzungen dafür festzulegen.

Richtlinien für die Organisation 
von Handelsmessen

Richtlinien für die Besucher
• Regionale Vorschriften schreiben die Verwendung eines Covid Safe Tickets vor.

• Buchen oder kaufen Sie Ihr Ticket im Voraus über die Registrierungs-/Ticketplattform der Messe. 

• Kommen Sie nicht zur Messe, wenn Sie Krankheitssymptome aufweisen.

• Kommen Sie nicht früher als 30 Minuten vor Messebeginn.

• Befolgen Sie die Anweisungen des Personals und die im Messegebäude ausgehängten Richtlinien.

• Achten Sie auf eine gute Handhygiene und berühren Sie nur Produkte, die Sie benötigen. 

• Husten oder niesen Sie in Ihren Ellbogen oder in ein Papiertaschentuch, das Sie 
unmittelbar danach in einem Mülleimer mit Deckel (z.B. auf den Toiletten) 
entsorgen.

• Es ist verpflichtet, dass alle, außer Kinder bis einschließlich 12 Jahren, 
den Mund und die Nase mit einem Mundschutz oder einer anderen 
Stoffalternative bedecken. Wenn dies aus medizinischen Gründen 
nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutzschild verwendet werden. 
Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch ein ärztliches 
Zeugnis belegt ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder 
keinen Gesichtsschutz tragen können, müssen dieser Verpflichtung 
nicht nachkommen.  Auch wenn das Covid Safe Ticket verwendet 
wird, sind die Besucher verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen.

• Zahlen Sie wenn möglich elektronisch oder kontaktlos.

• Installieren Sie die Coronalert-App auf Ihrem Smartphone, damit 
Sie im Falle einer Ansteckungsgefahr gewarnt werden und bei 
der Kontaktverfolgung von Coronavirus-Erkrankungen helfen 
können.
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Richtlinien für den Organisator
• Regionale Vorschriften schreiben die Verwendung eines Covid Safe Tickets vor.
• Stellen Sie vor Eröffnung der Messe und nach jedem Messetag eine vollständige Reinigung und 

Desinfektion der von Personal und Besuchern benutzten Materialien und Bereiche sicher.
• Machen Sie die Richtlinien außerhalb und innerhalb der Messegebäude sichtbar. Hängen Sie 

die Regeln am Eingang des Messegeländes und in jeder öffentlich zugänglichen Messehale aus 
und wiederholen Sie sie so oft wie möglich. 

• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe 
Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher und 
andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem 
Unter nehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

• Es wird eine Kontaktperson ernannt und mitgeteilt, damit die Messebesucher eine mögliche Infektion 
mit dem Coronavirus COVID-19 melden können, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern.

• Warteschlangen außerhalb der Handelsmesse müssen vermieden werden. Es muss alles getan 
werden, um einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen in der Warteschlange zu 
gewährleisten und Versammlung zu vermeiden. Falls von den örtlichen Behörden andere Maßnahmen 
ergriffen werden, dann sind diese zu respektieren.

• Die Besucher müssen in der Lage sein, innerhalb und außerhalb der Einrichtung einfach einen 
Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wenn möglich, verwenden Sie Bodenmarkierungen, 
Band oder physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem die Kunden folgen 
können.

• Es ist verpflichtet, dass alle Mitarbeiter und Besucher, außer Kinder unter 12 Jahren, den 
Mund und die Nase mit einem Mundschutz oder einer anderen Stoffalternative bedecken, 
auch wenn das Covid Safe Ticket verwendet wird. Wenn es aus medizinischen Gründen 
nicht möglich ist, einen Mundschutz zu tragen, kann ein Gesichtsschutz verwendet werden. 
Personen, die aufgrund einer durch ein ärztliches Attest dokumentierten Behinderung nicht 
in der Lage sind, einen Mundschutz, eine Alternative aus Stoff oder einen Gesichtsschutz zu 
tragen, müssen dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 

•  In den geschlossenen Gemeinschaftsräumen des Veranstaltungssektors, ist die Verwendung 
eines Luftqualitätsmessgeräts (CO2) obligatorisch. Dieses Messgerät muss an einer für 
den Besucher deutlich sichtbaren Stelle angebracht sein, es sei denn, dass ein öffentlich 
zugängliches alternatives Anzeigesystem in Echtzeit bereitgestellt wird. In jedem separaten 
Bereich, in dem Speisen und Getränke zubereitet und serviert werden, in dem geraucht wird, in 
dem Sport getrieben wird, in dem eine Veranstaltung stattfindet, und in den Umkleideräumen 
muss mindestens ein Messgerät vorhanden sein. Der Messgerät muss an einem zentralen Ort 
und nicht neben einer Tür, einem Fenster oder einer anderen Öffnung, die regelmäßig oder 
für längere Zeit geöffnet ist, oder in der Nähe der Luftzufuhr einer Lüftungsanlage installiert 
werden.

•  Der Richtwert für die Luftqualität in Innenbereichen beträgt 900 ppm CO2 oder einen 
Volumenstrom von mindestens 40 m3 Lüftung pro Person oder mindestens 40 m3 Luftreinigung 
pro Stunde und Person.

•  Wenn der Wert von 900 ppm überschritten wird, muss der Betreiber auf der Grundlage einer 
Risikoanalyse einen Aktionsplan erstellen, um Ausgleichsmaßnahmen zur Belüftung und/oder 
Luftdesinfektion und/oder Luftfilterung zu gewährleisten, die eine Luftqualität garantieren, die 
der Luftqualitätsnorm von 900 ppm entspricht.
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•  Wenn der Wert von 1.500 ppm überschritten wird oder wenn der Volumenstrom niedriger als 
18 m3 pro Stunde pro Person ist, wird empfohlen, dass der Betreiber außerdem eine zugelassene 
Luftreinigung die eine Luftqualität gewährleistet, die der Luftqualitätsnorm von 900 ppm 
entspricht bereitstellt.

•  Falls keine verlässlichen Informationen über den Volumenstrom von Lüftung und Luftreinigung 
zur Verfügung stehen, darf der Grenzwert von 1.500 ppm für die CO2-Konzentration zu keinem 
Zeitpunkt überschritten werden.

• Wenn der Grenzwert von 1.500 ppm nicht eingehalten werden kann, müssen die 
Einrichtungen für öffentliche Aktivitäten ihre Kapazität reduzieren oder andere Maßnahmen 
für ihre zukünftige öffentliche Aktivität ergreifen, um den Grenzwert einzuhalten.

• Einrichtungen, die die Zielwerte für die Luftqualität in Innenräumen einhalten, können 100 % 
ihrer Kapazität nutzen.

•  Der Verkauf, das Anbieten und Konsumieren von Getränken und Speisen an Ort und Stelle 
ist erlaubt, gemäß den Regeln des Leitfadens für das Gaststättengewerbe, die speziell für 
Veranstaltungen gelten.

•  Ermöglichen Sie einen digitalen Verkauf von Tickets.
•  Sorgen Sie für getrennte Ein- und Ausgänge, damit die Interaktion zwischen ankommenden 

und abreisenden Besuchern so gering wie möglich ist. Wenn möglich, sorgen Sie für mehrere 
Eingänge, damit der ankommende Besucherstrom verteilt wird.

•  Bei nicht automatischen Türen lassen Sie die Türen so viel wie möglich offen. In anderen Fällen: 
Verwenden Sie, wenn möglich Türklinken, die mit dem Ellenbogen bedient werden können.

•  Vorzugsweise wird eine bewachte Garderobe zur Verfügung gestellt, wobei die Mitarbeiter/-
innen Handschuhe und einen Mundschutz tragen.
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•  Sorgen Sie für eine gute Belüftung in allen Räumen.
•  Vermeiden Sie die Benutzung von Aufzügen oder begrenzen Sie die Anzahl der Personen, die 

den Aufzug gleichzeitig benutzen.
• Wenn möglich geben Sie den Besuchern der Messe über Bildschirme und/oder Tonanlagen die 

notwendigen Anweisungen.
• Geben Sie interne Richtlinien für die Erste-Hilfe-Stationen vor. Das Tragen eines 

Mundschutzes oder einer anderen Stoffalternative ist für die Mitarbeiter/-innen in der Ersten-
Hilfe-Stationen obligatorisch.

• Sorgen Sie für die notwendige Handhygiene für Personal und Besucher, indem Sie geeignete 
Handgele oder Desinfektionsmittel, um die Hände zu waschen und zu desinfizieren, 
bereitstellen. Stellen Sie diese Mittel an den Ein- und Ausgängen des Gebäudes und 
gegebenenfalls in Innenräumen (z.B. Messestand, Toiletten, Garderoben, Eingang des 
Konferenzzentrums oder Bezahlterminals) zur Verfügung.

• Stellen Sie nur Papierhandtücher oder Papier und Abfallbehälter mit Deckel in den Toiletten 
zur Verfügung. Die sanitären Einrichtungen müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden.

• Stellen Sie Messestände in ausreichendem Abstand voneinander auf und sorgen Sie für einen 
ausreichend breiten Fußweg.

• Vermeiden Sie den Austausch von Dokumenten, Informationsbroschüren oder Visitenkarten. 
Nutzen Sie die verfügbaren digitalen Alternativen des Veranstalters (z.B. Scannen von 
Besucherausweisen).

• Reinigen Sie Tische, Stühle und andere Möbel gründlich nach jedem Besucher oder Gebrauch.
• Seminar- oder Konferenzräume dürfen gemäß den Regeln des Protokolls für Veranstaltungen 

verwendet werden.
• Fördern Sie elektronische Zahlungen per Bankkarte oder kontaktlos und vermeiden Sie 

Bargeld so viel wie möglich.
• Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie den Kunden 

Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls erforderlich, können zusätzlich Wattestäbchen 
bereitgestellt werden.



21

Richtlinien für Wellnesszentren
Für Speise- und Getränkebetriebe in Wellnesszentren gelten die Empfehlungen im Leitfaden für das Gast
stättengewerbe.
•	 Sorgen Sie vor der Eröffnung für eine vollständige Reinigung und Desinfektion der Materialien und der von 

Personal und Besuchern genutzten Bereiche. 
•	 Machen Sie die Regeln inner- und außerhalb des Unternehmens sichtbar, z. B. über die Benutzung der 

Toiletten und das Händewaschen. Hängen Sie die Regeln am Eingang des Unternehmens aus und wieder-
holen Sie sie im Inneren so oft wie möglich. Eine Plakatvorlage und ein Kommunikationskit sind auf der 
Website des FPS Wirtschaft verfügbar (bit.ly/GuideCommerces)

•	 Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe Parteien wie 
Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher und andere Personen, die mit dem 
Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem Unternehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung 
der Maßnahmen. Viele Menschen werden spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intra-
net, Website, usw. deutlich, an wen sie sich wenden können.

•	 Achten Sie auf die Einrichtung Ihrer Parkplätze, z.B. mehr Abstand zwischen den Parkplätzen für Autos und 
Fahrräder, sodass ein sicherer Abstand garantiert ist.

•	 Das Tragen eines Mundschutzes oder einer Stoffalternative ist in  den öffentlichen Bereichen der 
Einrichtung (insbesondere an der Rezeption, in den Umkleideräumen usw.) verpflichtet. Im Allgemeinen 
kann die Maske zum Essen oder Trinken abgenommen werden oder wenn die Art der Tätigkeit das Tragen 
unmöglich macht (z. B. in der Sauna). Eine vollständige Übersicht über die Richtlinien zum Tragen eines 
Mundschutzes finden Sie in dem für den Sektor geltenden Protokoll.

•	 Der Ein- und Ausstrom von Besuchern muss kontrolliert und der Besuch so weit wie möglich gestreut 
werden.

•	 Sorgen Sie für eine gute und angemessene Be- und Entlüftung in allen Räumen. Lassen Sie deshalb die 
Türen so viel wie möglich offen.

•	 Mäntel und Accessoires werden vom Personal nicht angenommen. Die Gäste müssen ihre Mäntel und 
andere Gegenstände selbst an den dafür vorgesehenen Stellen aufhängen.

•	 Die Besucher haben Zugang zu den Gemeinschaftsbereichen (wie Garderoben oder Duschen), sofern der 
Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

•	 Wenn möglich, geben Sie den Besuchern des Wellnesszentrum über Bildschirme und/oder Soundsysteme 
die notwendigen Anweisungen.

•	 Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für das Personal und die Kunden durch Bereitstellung 
von geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel, um die Hände zu desinfizieren. Stellen Sie diese Mittel zur 
Verfügung am Ein- und Ausgang des Unternehmens und an den notwendigen Stellen in der Niederlassung 
(z.B. bei Toiletten oder Bezahlterminals).

•	 Stellen Sie in den Toiletten des Wellnesszentrums nur Papierhandtücher oder Papier und Abfallbehälter mit 
Deckel zur Verfügung. Die sanitären Einrichtungen müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden.

•	 Für Wellness-Dienstleistungen mit Körperkontakt (z. B. Massagen) gelten die Richtlinien  
für Kontaktberufe, einschließlich der Verpflichtung, dass Kunden und Mitarbeiter  
einen Mundschutz oder eine Stoffalternative tragen müssen.

•	 Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie 
Barzahlungen so viel wie möglich.

•	 Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. 
Stellen Sie den Kunden Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls 
erforderlich, können zusätzlich Wattestäbchen bereitgestellt werden.

https://economie.fgov.be/de/themen/unternehmen/coronavirus-zugelassene/coronavirus-tipps-fuer-den
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Für Speise- und Getränkebetriebe in Wellnesszentren gelten die Empfehlungen  
im Leitfaden für das Gaststättengewerbe.

Richtlinien für die Besucher
•	 Kommen Sie nicht in den Indoor-Spielplatz, wenn Sie Krankheitssymptome zeigen.

•	 Befolgen Sie die Anweisungen des Personals und die im Indoor-Spielplatz veröffentlichten 
Richtlinien.

•	 Die Regeln der sozialen Distanzierung gelten nicht für spielende Kinder unter 12 Jahren.

•	 Waschen Sie Ihre Hände, wenn Sie das Unternehmen betreten, und berühren Sie nur die 
Produkte, die Sie benötigen.

•	 Husten oder niesen Sie in Ihren Ellbogen oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach un-
mittelbar in einem Mülleimer mit einem Deckel (z.B. auf den Toiletten) wegwerfen.

•	 Das Tragen eines Mundschutzes oder einer Stoffalternative ist für alle Besucher mit Ausnahme 
von Kindern unter 12 Jahren verpflichtet. Wenn es aus medizinischen Gründen nicht möglich 
ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet werden. Personen, die aufgrund einer durch ein 
ärztliches Attest dokumentierten Behinderung nicht in der Lage sind, einen Mundschutz, 
eine Stoffalternative oder einen Gesichtsschutz zu tragen, müssen dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen.

•	 Zahlen Sie wenn möglich elektronisch oder kontaktlos.

•	 Installieren Sie die Coronalert-App auf Ihrem Smartphone, damit Sie im Falle einer Ansteckungs-
gefahr gewarnt werden und bei der Kontaktverfolgung von Coronavirus-Erkrankungen helfen 
können.

Richtlinien für Indoor-Spielplätze
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Richtlinien für die Indoor-Spielplätze
•	 Sorgen Sie vor der Eröffnung für eine vollständige Reinigung und Desinfektion der Materialien 

und der von Personal und Besuchern genutzten Bereiche.
•	 Machen Sie die Regeln inner- und außerhalb des Unternehmens sichtbar, z. B. über die Be-

nutzung der Toiletten und das Händewaschen. Hängen Sie die Regeln am Eingang des Unter-
nehmens aus und wiederholen Sie sie im Inneren so oft wie möglich. Eine Plakatvorlage und 
ein Kommunikationskit sind auf der Website des FPS Wirtschaft verfügbar  
(bit.ly/GuideCommerces).

•	 Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitern und Praktikanten, sowie externe 
Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher, Eltern 
und andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, über die Regeln in Ihrem 
Unternehmen. Machen Sie dies bei jeder Änderung der Maßnahmen. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

•	 Das Tragen eines Mundschutzes oder einer Stoffalternative ist für alle Besucher mit Ausnahme 
von Kindern unter 12 Jahren verpflichtet.

•	 Wenn es aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet 
werden. Personen, die aufgrund einer durch ein ärztliches Attest dokumentierten Behinderung 
nicht in der Lage sind, einen Mundschutz, eine Stoffalternative oder einen Gesichtsschutz zu 
tragen, müssen dieser Verpflichtung nicht nachkommen.

•	 Achten Sie auf die Einrichtung Ihrer Parkplätze, z.B. mehr Abstand zwischen den Parkplätzen 
für Autos und Fahrräder, sodass ein sicherer Abstand garantiert ist.

•	 Der Ein- und Ausstrom von Besuchern muss kontrolliert und der Besuch so weit wie möglich 
gestreut werden.

•	 Sorgen Sie für eine gute und angemessene Ent- und Belüftung in allen Räumen. Lassen Sie 
deshalb die Türen so viel wie möglich offen.

•	 Wenn möglich, geben Sie den Besuchern des Indoor-Spielplatzes über Bildschirme und/oder 
Toninstallationen die notwendigen Anweisungen.

•	 Sorgen Sie für die notwendige Handhygiene für Personal und Besucher, indem Sie geeignete 
Handgele oder Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion bereitstellen. Stellen Sie diese 
Mittel an den Ein- und Ausgängen und gegebenenfalls in der Einrichtung (z.B. Spielgeräte, 
Toiletten oder Bezahlterminal) zur Verfügung.

•	 Stellen Sie nur Papierhandtücher oder Papier und Abfallbehälter mit Deckel in den Toiletten 
zur Verfügung. Die sanitären Einrichtungen müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden.

•	 Reinigen und desinfizieren Sie nach jedem Kontakt mit Besuchern die Teile von Spielgeräten, 
die mit Besuchern in Kontakt kommen.

•	 Fördern Sie elektronische Zahlungen per Bankkarte oder kontaktlos und vermeiden Sie 
Bargeld so weit wie möglich.

•	 Das Bezahlterminal muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie den Kunden 
Handdesinfektionsgel zur Verfügung. Falls erforderlich, können zusätzlich Wattestäbchen 
bereitgestellt werden.

https://economie.fgov.be/de/themen/unternehmen/coronavirus-zugelassene/coronavirus-tipps-fuer-den
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Lüftung, Entlüftung  
und COVID-19
Wenn wir atmen, sprechen, schreien, singen, husten oder niesen, setzt die Luft, die wir 
ausatmen, eine Anzahl kleiner Wassertröpfchen frei. Bei Menschen, die mit COVID-19 
infiziert sind, sind diese Tröpfchen voll mit Viren.

Die größeren Tröpfchen fallen sehr schnell auf Oberflächen und auf den Boden und 
können Personen im Nahbereich kontaminieren; daher ist es wichtig, einen gewissen 
räumlichen Abstand einzuhalten, einen Mundschutz zu tragen und natürlich die Gesund-
heitsmaßnahmen zu befolgen.

Feinere Tröpfchen oder Mikrotröpfchen dagegen bleiben einige Stunden in der Luft hän-
gen. Das sind die sogenannten „Aerosole“.

In einem Zimmer verbreiten sich diese Aerosole durch die Luftbewegung allmählich im 
Raum Diese Verbreitung ähnelt der von Parfüm oder Zigarettenrauch, den wir auch dann 
riechen können, wenn sich die Person, die ihn verbreitet hat, auf der anderen Seite des 
Raumes befindet.

Je höher die Konzentration von Aerosolen in einem Bereich ist, desto größer ist das Risi-
ko einer Infektion, wenn in diesem Bereich eine infizierte Person anwesend ist.

Deshalb soll jedes Geschäft oder jeder Unternehmen auf die Qualität der Umgebungs-
luft achten.

C02 und COVID-19
Die Messung der Konzentration von Viruspartikeln in der Luft ist nicht einfach.

Wenn wir atmen, stoßen wir CO2 aus. Wie Aerosole verbreitet sich CO2 im Raum und 
wird es durch die Luftbewegung im Raum weggeführt. Aber im Gegensatz zu Aerosolen 
ist CO2 viel einfacher zu entdecken und zu messen.

Die Messung der CO2-Konzentration in der Luft kann daher ein guter Indikator für die 
Qualität der Umgebungsluft in einem geschlossenen Raum sein: Eine hohe CO2-Kon-
zentration deutet darauf hin, dass die Belüftung für die Nutzung dieses Raums unzurei-
chend ist und die Luftqualität nicht gut ist.

Um eine gute Luftqualität zu gewährleisten und das Risiko einer Verunreinigung durch 
Aerosole zu verringern, ist daher unter allen Umständen eine gute Belüftung notwendig, 
um frische Luft in geschlossene Räume hereinzulassen. Dadurch wird überschüssiges 
CO2 aus dem Raum entfernt, ebenso wie Aerosole in der Luft, die mit Viruspartikeln 
geladen sein können.
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Warum die CO2-Konzentration messen?
Natürlich ist eine hohe CO2-Konzentration in einem geschlossenen Raum nicht direkt gleich-
bedeutend mit der Anwesenheit von COVID-19. Durch die Messung des CO2-Gehalts können 
jedoch Referenzschwellen ermittelt werden, die anzeigen, dass die Luft im Raum erneuert 
werden muss. 

Die natürliche CO2-Konzentration in der frischen Luft beträgt durchschnittlich 0,04 %, also 
400 Teile CO2 pro Million Teile (ppm). Je näher die Konzentration in der Luft in einem geschlos-
senen Innenraum an diesem Prozentsatz liegt, desto effizienter wird der Raum belüftet.

Einige wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass CO2 oberhalb einer Konzentration von 
1.000 ppm Auswirkungen auf die menschliche Leistung (insbesondere die intellektuelle Leis-
tung) hat und dass es besser ist, unter dieser Schwelle zu bleiben. Deshalb wurde schon vor 
dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie empfohlen, dafür zu sorgen, dass der CO2-Gehalt in 
einem Raum möglichst unter 900 ppm bleibt. 

Messen, lüften, eliminieren
Bei allen in diesem Leitfaden genannten Indoor-Aktivitäten ist es ratsam, für eine gute Belüf-
tung der Bereiche zu sorgen. Auch wenn der Einsatz nicht in allen Fällen zwingend erforderlich 
ist, ist ein Gerät zur Messung von CO2 der erste Schritt zur Verbesserung der Luftqualität in 
Ihrem Geschäft oder Ihrem Unternehmen. 
Der Einsatz eines CO2-Messgerätes hat keinen Einfluss auf die Qualität der Umgebungsluft 
in einem Raum. Ein menschlicher oder mechanischer Eingriff ist notwendig, um Frischluft in 
den zu lüftenden Raum zu bringen und die Raumluft zu evakuieren, nachdem das Gerät den 
CO2-Gehalt gemessen hat.
In den öffentlich zugänglichen Gemeinschaftsräumen des Sportsektors, einschließlich 
Fitnesszentren, des Veranstaltungssektors, des Kinos und der Infrastruktur, in der Mas-
senveranstaltungen für mehr als 50 Personen stattfinden, ist die Verwendung eines Luft-
qualitätsmessgeräts (CO2-Messgerät) obligatorisch. Dieses Messgerät muss an einer für den 
Besucher deutlich sichtbaren Stelle angebracht sein, es sei denn, dass ein öffentlich zugängli-
ches alternatives Anzeigesystem in Echtzeit bereitgestellt wird. 
In jedem separaten Bereich, in dem Speisen und Getränke zubereitet und serviert werden, in 
dem geraucht wird, in dem Sport getrieben wird, in dem eine Veranstaltung stattfindet, in dem 
getanzt wird, in dem es Warteschlangen gibt, sowie in den Umkleideräumen und in den Kinos 
muss mindestens ein Messgerät vorhanden sein. Dieser Messgerät muss an einem zentralen 
Ort und nicht neben einer Tür, einem Fenster oder einer anderen Öffnung, die regelmäßig oder 
für längere Zeit geöffnet ist, oder in der Nähe der Luftzufuhr einer Lüftungsanlage.
Es gibt mechanische Systeme, die speziell für die Belüftung ausgelegt sind. Aber manchmal 
fehlen solche Systeme, oder die vorhandenen Systeme funktionieren unzureichend oder ineffi-
zient. In solchen Fällen besteht die einfachste und am wenigsten einschneidende Lösung darin, 
die Fenster und Türen, die die Außenluft hereinlassen, kontinuierlich und teilweise (z. B. Dreh-
Kipp-Fenster) oder vollständig zu öffnen.
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Ein CO2-Messgerät:
•  sorgt dafür, dass die CO2-Konzentration in einem geschlossenen Raum so niedrig wie 

möglich bleibt.
• zeigt an, wann der Raum gelüftet werden muss. 
• verbessert den Komfort der im Raum anwesenden Personen. Denn wenn ein Raum 

im Winter ständig oder zu häufig gelüftet wird, ist die Temperatur zu niedrig; und das 
ganze Jahr über führen offene Fenster möglicherweise zu einer Lärmbelästigung, die 
nicht sehr angenehm ist. 

Mit einer guten CO2-Messung wissen Sie, wann und wie lange Sie Fenster oder Türen 
öffnen müssen. Nicht zu oft, nicht zu kurz und nicht zu lang!
Die meisten CO2-Messgeräte sind außerdem mit optischen oder akustischen Systemen 
ausgestattet, die den Benutzer darauf aufmerksam machen, wenn es Zeit ist, den Raum 
zu lüften. Die Taskforce „Entlüftung“ des Regierungskommissariats Corona hat das 
Dokument „Auswahl und Einsatz von CO2-Messgeräten im Rahmen von COVID-19“ 
erstellt, um Sie bei der Auswahl und dem richtigen Einsatz solcher Geräte zu unterstüt-
zen. Dieses Dokument ergänzt den Umsetzungsplan auf der Website des FÖD Beschäf-
tigung, Arbeit und soziale Konzertierung.
In Bezug auf die Luftqualität beträgt der Richtwert 900 ppm CO2 oder einen Volumen-
strom von mindestens 40 m3 Lüftung pro Person oder mindestens 40 m3 Luftreinigung 
pro Stunde und Person. Wenn der Wert von 900 ppm überschritten wird, muss der 
Betreiber auf der Grundlage einer Risikoanalyse einen Aktionsplan erstellen, um Aus-
gleichsmaßnahmen zur Belüftung und/oder Luftdesinfektion und/oder Luftfilterung zu 
gewährleisten, die eine Luftqualität garantieren, die der Luftqualitätsnorm von 900 ppm 
entspricht.
Wenn der Wert von 1.500 ppm überschritten wird oder wenn der Volumenstrom nied-
riger als 18 m3 pro Stunde pro Person ist, wird empfohlen, dass der Betreiber außerdem 
eine zugelassene Luftreinigung, die eine Luftqualität gewährleistet, die der Luftqualitäts-
norm von 900 ppm entspricht bereitstellt.

Die Belüftung in einem Raum hilft nicht nur, die CO2-Konzentration zu verringern, 
sondern auch schwebende Viruspartikel zu entfernen. Aber verlieren Sie die anderen 
Sicherheitsmaßnahmen nicht aus den Augen. Die Messung der CO2-Konzentration 
in einem Raum mit niedriger Belegungsrate kann zwar eine niedrige CO2-Konzentra-
tion für diesen Raum ergeben, aber sie wird das Risiko einer Infektion nie vollständig 
ausschließen.
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Kommunikationsmaterial
Der FÖD Wirtschaft erstellte ein Kommunikationsset mit Plakaten, Bannern 
und Piktogrammen für Händler, Freiberufler, Markthändler und Gemeinde. 

Sie finden dieses Kommunikationsmaterial auf bit.ly/covid19-commkit.

http://bit.ly/covid19-commkit

